
  Fachschaft Geschichte 

 

Kriterien der Leistungsbeurteilung im Fach Geschichte 
 
Klasse 8 – 10 
 
Die Zeugnisnoten in den Klassen 8 – 10 setzen sich zusammen aus einer schriftlichen Note und einer 
Note für die sonstige Mitarbeit. 

Es wird pro Halbjahr jeweils eine schriftliche Arbeit geschrieben. 

Zum Bereich der sonstigen Mitarbeit gehören alle Beiträge und Leistungen, die die Schülerinnen und 
Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbringen. Dazu gehören beispielsweise die 
mündlichen Unterrichtsbeiträge (Quantität wie Qualität), Hausaufgaben, Präsentationen, Referate, 
schriftliche Abfragen und Tests, Heftführung etc. 

Die schriftliche Arbeit und die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden im Verhältnis 
40% : 60% gewichtet. 

 
Klasse 11 und 12  SJ 2017/18 
 
In der Qualifikationsphase setzen sich die Zeugnisnoten aus einer schriftlichen Note und einer Note 
für die sonstige Mitarbeit zusammen. 
 
In Klasse 11 wird pro Halbjahr eine Klausur geschrieben, die die schriftliche Note bildet. 

Die sonstige Mitarbeit umfasst die mündlichen Unterrichtsbeiträge (Quantität wie Qualität), 
Hausaufgaben, Präsentationen, Referate, schriftliche Abfragen und Tests etc. 

Die schriftliche Leistung und die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden im Verhältnis 
50% : 50% gewichtet. 

In Klasse 12 werden insgesamt drei Klausuren geschrieben, die die schriftliche Note bilden. 

Die sonstige Mitarbeit umfasst die mündlichen Unterrichtsbeiträge (Quantität wie Qualität), 
Hausaufgaben, Präsentationen, Referate, schriftliche Abfragen und Tests etc. 

Die schriftlichen Leistungen und die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden im 
Verhältnis 50% : 50% gewichtet. 

 
Klasse 11 und 12 ab SJ 2017/18 
 
In den Klassen 11 und 12 wird pro Halbjahr eine Klausur geschrieben, die die schriftliche Note bildet. 
Die sonstige Mitarbeit umfasst die mündlichen Unterrichtsbeiträge (Quantität wie Qualität), 
Hausaufgaben, Präsentationen, Referate, schriftliche Abfragen und Tests etc. 
 
Die schriftlichen Leistungen und die Leistungen im Bereich der sonstigen Mitarbeit werden im 
Verhältnis 50% : 50% gewichtet. 
 


